
 
 

 
 
 

  
     

 
 
 

   

  

 
   

      
      

 
    

 
 
 
 

  

  
 

 
 

 
 

 

15.01.2025
 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 27.02.2025 

1.	 Gegenstand der Vorlage: 

Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der Familienservicebüros 

2.	 Die BVV wird um Kenntnisnahme gebeten: 

Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am 14.01.2025 beschlossen, 
die BA-Vorlage Nr. 1034/VI der BVV zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

Die Vorlage ist in der Anlage beigefügt. 

Nadja Zivkovic Gordon Lemm 

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für Jugend, Familie und 
Gesundheit 

Anlage 



 
  

  
  

  

    

    

 

 
    

  

  

 

  

   

 
   

   

   
   

  

 

  

           
           
 

  

 
      

     
   

    
    

    
   

    

Abteilung Jugend, Familie und Gesundheit 07. Januar 2025
 
Stellenzeichen: Jug Ref Tel.: 030 9(0)293 4006
 

Vorlage für das Bezirksamt 

- zur Beschlussfassung – 

Nr. 1034/VI 

A.	 Gegenstand der Vorlage: 

Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der Familienservicebüros 

B.	 Berichterstatter/in: 

Bezirksstadtrat Herr Lemm 

C.	 Beschlussfassung 

C.1	 Beschlussentwurf: 

Das Bezirksamt beschließt die Unterzeichnung der als Anlage 1 beigefügten
 
Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen Steuerung der Familienservicebüros
 

C.2	 Weiterleitung an die BVV und zugleich Veröffentlichung: 

Das Bezirksamt beschließt weiterhin, diese Vorlage der BVV zur Kenntnisnahme 
vorzulegen und umgehend zu veröffentlichen. 

D.	 Begründung: 

Siehe Anlage 2 

E.	 Rechtsgrundlage: 

§ 1 Absatz 2 Nummer 8 GO BA; § 37 Abs. 6 BezVG in Verbindung mit § 38 Abs. 2 
BezVG § 36 Absatz 2, BezVG, § 15 BezVG 

F.	 Haushaltsmäßige Auswirkungen: 

Die Zielvereinbarung sieht finanzielle Anreize für das Erreichen der Ziele 
Qualitätsstandard 2 – 4 vor. Die Anteile der ausgelobten Gelder werden den 
Bezirken nach Auswertung der Jahresergebnisse der Zielvereinbarung auf dem 
Wege der Basiskorrektur zur Verfügung gestellt. 

Die Anreizzahlungen werden als Prämie für die erreichten Leistungen (Ziel- bzw. 
Mindestwerte) bewertet. Daher können weder haushaltssystematisch noch aus 
anderen Gründen vorab im laufenden Haushaltsjahr Anreizzahlungen bereitgestellt 
werden. Die ermittelten Anreizbeträge sind von der AG Zielvereinbarung zu 
berechnen und bis zum 15. Februar 2026 für die Qualitätsstandards 3 bis 4 an die 



    
 

     
   

     
   

  
     

     
     

   

   
    

    
    

   
 

    
   

      
 

 

  

    
    

   
    

   

   
      

      
 

 
   

   
  

       
   

Senatsverwaltung für Finanzen zu übermitteln und werden im Rahmen der
 
Basiskorrektur zugewiesen. 


Für Qualitätsstandard 2 werden der Senatsverwaltung für Finanzen bis zum 15. Juli 
2025 die anhand der Zielerreichung ermittelten Anreizbeträge zur Verfügung 
gestellt. Auf Basis derer wird das Basiskorrekturschreiben für das Jahr 2025 erstellt 
und im 3. Quartal 2025 an die Bezirke versandt 

Vor dem Hintergrund der zu bewältigenden Stellenbesetzungsverfahren und 
Einarbeitungszeiten wird für das Jahr 2025 der Ressourcenaufbau und 
Ressourceneinsatz in der Art gestärkt, dass die Abrechnung der zugewiesenen 
Finanzmittel im Rahmen der Basiskorrektur 2025 über eine Spitzabrechnung erfolgt. 
Für Marzahn-Hellersdorf entspricht dies dem Umfang einer VZÄ. 

Für die Bereitstellung eines mobilen Angebotes erhält der Bezirk bei Erreichung des 
Mindestwertes, d.h. mit der Vorhaltung eines mobilen Angebots über 2 
Wochenstunden, mit Stichtag 30.06.2025 Mittel in Höhe von 50.000 Euro. Durch 
diesen niedrigschwelligen Zugang sollen die Bedarfsgruppen unmittelbar erreicht 
werden. Der Qualitätsstandard wird in Marzahn-Hellersdorf seit September 2024 
erfüllt. 

Um eine Beratung in ausreichend hoher Qualität dauerhaft zu gewährleisten, sind 
die Fachkräfte regelmäßig fortzubilden. Die Erreichung des Mindestwertes von 5 
Fortbildungstagen je VZÄ soll mit einem Anreiz in Höhe von 25.000 Euro je Bezirk in 
2025 verbunden sein. 

G.	 Zielgruppenrelevante Auswirkungen: 

Das Familienservicebüro stellt ein niedrigschwelliges und serviceorientiertes Angebot 
für Familien im Bezirk dar. Es wurde eingerichtet, um Eltern bei dem häufig 
herausfordernden Zeitmanagement zu entlasten. Im Familienservicebüro erhalten 
Familien qualifizierte Erstberatung zur Beantragung von Kita-Gutschein, eFöB 
(ehemals Hort), Unterhaltsvorschuss und Elterngeld. 

Darüber hinaus bietet das Familienservicebüro eine sozialpädagogische 
Erstberatung zu Themen rund um das Familienleben an. Das Familienservicebüro ist 
ein zentrales Element zur Stärkung der Familienförderung im Bezirk, wie in § 16 des 
Achten Sozialgesetzbuches definiert. 

Bezüglich der behördenexternen Verwaltungsleistung erfolgt die Zusammenarbeit 
insbesondere mit Familien und werdenden Eltern, den Familienkassen, dem 
Jobcenter und der Arbeitsagentur, den Anbietern von Leistungen im Sozialraum, 
anderen Ämtern und Leistungsstellen. 

Das Arbeitsgebiet wirkt sich auf alle Familien im Bezirk aus, die sich beratungs- und 
hilfesuchend an das Jugendamt wenden. 



 

 

 

  

 

 

 

  

    
  

   

Gordon Lemm 

Bezirksstadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit 

Anlagen 

Anlage 1 Zielvereinbarung Familienservicebüros 

Anlage 2 Anschreiben Unterzeichnung der Zielvereinbarung zur gesamtstädtischen 
Steuerung der Familienservicebüros 

Anlage 2a Unterschriftenblatt 
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